
BerFöR: 10. Weiterleitung der Zuwendung

10.   Weiterleitung der Zuwendung 

1Wird die Beratungsleistung nicht vom anerkannten Beratungsunternehmen selbst, sondern von einer 
Unterorganisation oder Mitgliedsorganisation erbracht, ist sicher-zustellen, dass die Vorgaben des 
Anerkennungsbescheids und des Förderbescheids eingehalten und die Weiterleitung der Zuwendung 
entsprechend VV Nr. 13 zu Art. 44 BayHO gewährleistet ist. 2Dazu ist eine Weiterleitungsvereinbarung nach 
Vorgabe der Bewilligungsbehörde zwischen dem Zuwendungsempfänger und der Unter- oder 
Mitgliedsorganisation zu schließen.


